
Der Concordia Spezial-Straf-Rechtsschutz kann für verschiedene Zielgruppen bzw. 
Lebensbereiche und in unterschiedlichen Vertrags- bzw. Erscheinungsformen 
vereinbart werden. 

Es ergeben sich insoweit folgende Versicherungsmöglichkeiten (Versicherungs-
lösungen mit Concordia Spezial-Straf-Rechtsschutz):

Selbstständige und Firmen
• Sorglos-Rechtsschutz für Selbstständige und Firmen
• Zusatzbaustein GewerbePlus
• Spezial-Straf-Rechtsschutz (Einzelrisiko)

Land- und Forstwirtschaft
• Sorglos-Rechtsschutz für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
• Zusatzbaustein LandwirtschaftPlus

Unternehmensleiter
• Rechtsschutz für Unternehmensleiter

Arbeitnehmer im beruflichen Bereich
• Sorglos-Rechtsschutz für Privatkunden bzw. Sorglos-Rechtsschutz für 

Rentner und Pensionäre
• Zusatzbaustein PrivatPlus
• Sorglos-Rechtsschutz für Selbstständige und Firmen bzw. Sorglos- 

Rechtsschutz für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
• Zusatzbausteine LandwirtschaftPlus und GewerbePlus

Privatbereich
• Sorglos-Rechtsschutz für Privatkunden bzw. Sorglos-Rechtsschutz für 

Rentner und Pensionäre
• Zusatzbaustein PrivatPlus
• Sorglos-Rechtsschutz für Selbstständige und Firmen bzw. Sorglos- 

Rechtsschutz für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
• Zusatzbausteine LandwirtschaftPlus und GewerbePlus

Ehrenamt
• Sorglos-Rechtsschutz für Privatkunden bzw. Sorglos-Rechtsschutz für 

Rentner und Pensionäre
• Zustazbaustein PrivatPlus
• Sorglos-Rechtsschutz für Selbstständige und Firmen bzw. Sorglos- 

Rechtsschutz für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
• Zusatzbausteine LandwirtschaftPlus und GewerbePlus

Spezial-Straf-Rechtsschutz - ganz nach Ihrem Bedarf

Der Concordia Spezial-Straf- Rechts-
schutz bietet Ver siche rungsschutz, 
wenn die Strafverfolgungsbehörde 
(Staatsanwaltschaft) den Vorwurf 
einer angeblich vorsätzlich began-
genen Straftat erhebt. Hier erweist 
sich ein (in privaten und betrieblichen 
Rechtsschutzversicherungen regel-
mäßig enthaltener) normaler Straf-
Rechtsschutz als unzureichend, 
weil dort im Grundsatz Versiche-
rungsschutz nur beim Vorwurf 
fahrlässig begangener Straftaten 
besteht.
Die Grenzen zwischen Vorsatz und 
Fahrlässigkeit sind oftmals fließend, 
und die Staatsanwaltschaft, die ver-
pflichtet ist, jedem Anfangsverdacht 
einer Straftat nachzugehen, unter-
stellt bei schwerwiegenden Vorwür-
fen häufig vorsätzliches Verhalten. 
Im Übrigen sind viele Delikte nur bei 
vorsätzlicher Begehung überhaupt 
strafbar.
Dem Beschuldigten drohen lang-
wierige und belastende Ermitt-
lungs- und Gerichtsverfahren, die 
mit Ruf- bzw. Imageschäden 
verbunden sind und eine Be-
drohung der privaten wie beruf-
lichen Existenz darstellen können.
Um diesen Risiken Rechnung zu 
tragen und eine optimale Ver-
teidigung zu ermöglichen, sieht der 
Spezial-Straf-Rechtsschutz 
besondere Leistungen vor, wie z.B. 
die Möglichkeit, mit spezialisierten 
Rechtsanwälten Honorarverein-
barungen zu treffen und eigene 
Gutachter zu beauftragen.

CONCORDIA. EIN GUTER GRUND.
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CONCORDIA SPEZIAL-STRAF-RECHTSCHUTZ

Weil schwere Vorwürfe  
nicht auf die leichte Schulter  
zu nehmen sind.



Wer ist versichert?

Versicherte Personen:

Selbstständige und Firmen
• der Betrieb (ggf. juristische Person)
• in Ausübung ihrer Tätigkeit für den versicherten Betrieb
 - der/die Inhaber, Geschäftsführer, Vorstandsmitglieder, Aufsichts- 

   und Beiräte
 - sonstige Angestellte

Land- und Forstwirtschaft
• der Betrieb
• in Ausübung ihrer Tätigkeit für den versicherten Betrieb
 - der/die Inhaber
 - der Hoferbe
 - sonstige Angestellte

Unternehmensleiter
• der/die Unternehmensleiter

Arbeitnehmer im beruflichen Bereich
• alle im Privatbereich versicherten Personen

Privatbereich
• alle im Privatbereich versicherten Personen

Ehrenamt
• alle im Privatbereich versicherten Personen

CONCORDIA. EIN GUTER GRUND.

Leistungs-Highlights des Concordia Spezial-Straf-Rechtsschutzes

√  Versicherungsschutz auch beim Vorwurf vorsätzlicher Straftaten (im Falle einer rechtskräftigen Verurteilung wegen einer 
       vorsätzlich begangenen Straftat entfällt der Versicherungsschutz allerdings rückwirkend, hat der Versicherte die erbrachten   
       Leistungen grundsätzlich zu erstatten)√   keine Rückforderung von Kosten bei Verfahrensabschluss durch Strafbefehl√   Versicherungsschutz für alle Vergehen und bestimmte Verbrechenstatbestände (z.B. minderschwere Fälle)√   Sonderregelung zum Rechtsschutzfall: als Rechtsschutzfall gilt die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens durch die 
       zuständige Behörde (es kommt also Versicherungsschutz auch in Betracht, wenn die angebliche Straftat in die Zeit vor 
       Abschluss des Spezial-Straf-Rechtsschutzes fällt)√  Aufhebung von Risikoausschlüssen: im Anwendungsbereich des Spezial-Straf-Rechtsschutzes gelten die Risikoausschlüsse           
       der Allgemeinen Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung (§ 3 ARB) als aufgehoben (Ausnahme: Bereich des 
       Kartellrechts)√  Versicherungsschutz für Honorarvereinbarungen mit dem Verteidiger: Übernahme der aufgrund einer Gebührenverein-        
       barung mit dem Verteidiger über die gesetzliche Vergütung (gemäß Rechtsanwaltsvergütungsgesetz) hinausgehenden 
       angemessenen Kosten; ohne Höchstentschädigungsgrenzen für bestimmte Verfahrensabschnitte√  Versicherungsschutz für Kosten eigener Gutachter: Übernahme der angemessenen Kosten gutachtlicher Stellungnahmen 
       (Privatgutachten), die bereits im Vorfeld bzw. außerhalb gerichtlicher Verfahren durch die Verteidigung veranlasst worden sind√  Versicherungsschutz für anwaltliche Tätigkeiten auch im Verwaltungsrecht: Übernahme der Kosten einer anwaltlichen         
       Tätigkeit im Bereich des Verwaltungsrechts zur Unterstützung der Strafverteidigung√  Versicherungsschutz für einen Zeugenbeistand: Übernahme der Kosten eines anwaltlichen Beistandes, wenn eine 
       versicherte Person als Zeuge vernommen wird und Gefahr läuft, sich selbst zu belasten√  Versicherungsschutz für eine Firmenstellungnahme (beim Spezial-Straf-Rechtsschutz für Selbstständige und Firmen): 
       Übernahme der Kosten einer vorsorglichen anwaltlichen Stellungsnahme für die betroffene Firma, wenn die tatsächlich für       
       eine mögliche Straftat Verantwortlichen noch nicht feststehen√  Versicherungsschutz für Reisekosten des Verteidigers: Kosten der Reisen des Verteidigers an den Ort des zuständigen 
       Gerichts oder an den Sitz der Ermittlungsbehörde sind mitversichert√  inklusive Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz sowie Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz

Die Leistungen sind verkürzt bzw. vereinfacht dargestellt. Maßgeblich für den Versicherungsumfang sind die dem Versicherungsvertrag zugrun-
deliegenden Sonderbedingungen für den Spezial-Straf-Rechtsschutz (SSR) sowie die Allgemeinen Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung 
(ARB) nebst etwa vereinbarter Spezialklauseln.

Der Concordia Rechtsschutz 
überzeugt durch ein hohes 
Leistungsniveau, günstige 
Beiträge und einen 
vorbildlichen Service. 
Das bestätigen uns auch 
unab hängige Tests.


